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INFORMATION 
 
 
Als Betreiber einer Trinkwasserversorgungsanlage im Sinne des Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) sind Sie seit der letzten Novellierung der 
Trinkwasserverordnung (TWV, BGBl. II 304/2001 i.d.g.F.) verpflichtet, ab dem 1. Juli 2016 
sicherzustellen, dass die Ergebnisse und der Bericht von periodischen Untersuchungen im 
Rahmen der Eigenkontrolle gemäß §5 TWV durch das Untersuchungslabor unverzüglich in 
das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem elektronisch 
übermittelt werden. 
 
Um diese Verpflichtung für Sie zu erfüllen, bitten wir Sie, aus datenschutzrechtlichen Gründen 
das angeführte Formular vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und anschließend an uns 
zu retournieren. 
 
 
 
 
Ich/Wir beauftrage/n die WSB-Labor GmbH, Steiner Landstraße 27a, 3500 Krems, sämtliche 
Ergebnisse und Berichte von periodischen Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrolle 
gemäß §5 TWV für die Wasserversorgungsanlage 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
gemäß den Vorgaben der TWV in der jeweils geltenden Fassung in das von der zuständigen 
Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem elektronisch zu übermitteln. 
 
Die WSB-Labor GmbH, Steiner Landstraße 27a, 3500 Krems, ist weiters dazu berechtigt, dafür 
notwendige Informationen (wie z.B. Mindestinspektionspläne, Probenahmestellennummern, 
etc.) von der zuständigen Behörde im Auftrag des Betreibers anzufordern. 
 
 
Betreiber:   

Name/Funktion:   

Adresse:   

   

 
   
 Datum, Unterschrift/Firmenstempel 


